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INSTRUKTION VON STADT UND AMT ZUG AUF DIE KONFERENZ DER VII KATH.

ORTE NACH LUZERN [VOM 17 . JUNI 1643]
EA V 2, 1278 - 1280

Gesandte : Beat II . Zurlauben , Ammann; [Rudolf ] Kreuel / Hauptmann
[1 . ] Was die Gesandtschaft nach Frankreich angehe , lasse man es
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A

bei den früher gefassten Beschlüssen bewenden : dass , falls
die neugläubigen Orte nicht mitreiten wollten , die kath.
gleich nach der badischen Tagsatzung allein nach Paris
verreisen sollen . "*·

12 . ] s . EA V 2, 1279 a

[3 . ] Als beste Garantie für die Sicherheit von Konstanz erachte
man die Einquartierung einer eidg . Garnison in die Stadt.

[4 . ] Da offensichtlich Gefahr im Anzug sei , sollen die Komman¬
danten bis auf weiteres im Thurgau verbleiben.

[5 . ] Der Beginn und die Dauer der Jahrrechnung in Baden sollen
keine Aenderung erfahren.

[6 . ] Wenn man über Streitigkeiten im Thurgau zu befinden habe,
so sollen diese durch das Mehr der Stimmen aller regieren-

2den Orte und "nitt ze glichen Sätzen uss gmacht werden " .
[7 . ] Man verharre bei seiner Meinung , dass die Neugläubigen von

Frauenfeld ihre Kirche ausserhalb der Stadt bauen sollten.

Dringe man jedoch damit nicht durch , so solle diesen zum
mindesten verboten werden , ihre Toten in oder um die Kir¬
che zu bestatten . Auch sei in Zukunft streng darauf zu
achten , dass in den Gemeinen Vogteien keine derartige Kir-

3chen mehr gebaut würden.
[8 . ] Man verlange die Herausgabe des gefundenen Einhorns . ^
[9 . ] Was die Erstellung einer Fallbrücke bei Stein am Rhein an-

5belange , dürfe man sich seiner Rechte nicht entäussern.
[10 . ] Falls man auf das Burgundergeschäft zu sprechen komme,

solle der Freigrafschaft [ in der Wahrung ihrer Neutralität]
jede mögliche Hilfe zuteil werden.

[11 . ] s . ebenda 1280 r

[12. ] Luzern soll gebeten werden , im Namen aller Hauptleute des
Regimentes Zwyer Mailand schriftlich um Zahlung der Aus¬
stände anzuhalten.

Landschreiber [Adam] Signer

1) vgl . EA V 23 1279 b
2) vgl . ebenda  1279 e



3) vgl . EA V 2, 1603 Art . 522
4) vgl . ebenda 1676 Art . 74

5) vgl . ebenda 1609 Art . 541

Original
AH 9 , 290 - 293 - Blatt 292 v  und 293 r  leer
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